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zum Kreis- und Strategieausschuss am 22.02.2021, TOP 9 
Hinweis für die Presse: Bitte nicht vor dem Sitzungstermin veröffentlichen. 

Landkreis Ebersberg Ebersberg, 11.02.2021 

Az.  Zuständig: Michael Ottl,  08092/823-175 

Vorgesehene Beratungsreihenfolge 
Kreis- und Strategieausschuss am 22.02.2021, Ö 
Kreistag am 15.03.2021, Ö 

 

Erlass einer Satzung für die Durchführung von Rats- und Bürgerbegehren; 
Satzungsänderung 

Anlage 1 Fassung 08.02.2021 Sitzungsvorlage - Satzung zu Bürgerbegehren und Bürgerentscheid_LKr-
BBS_2020- Lkr Ebe 

Sitzungsvorlage 2021/0274 

I. Sachverhalt: 

Diese Angelegenheit wurde bereits behandelt im 

Kreis- und Strategieausschuss am 30.11.2020, TOP Ö 5 

Kreistag am 14.12.2020, TOP Ö 8 

 
Bereits in der Sitzung Kreistags am 14.12.2020 wurde eine Satzung zur Durchführung von 

Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden im Landkreis Ebersberg beschlossen. Die wahl-

rechtlichen Vorschriften gelten nicht unmittelbar für Bürgerbegehren und Bürgerentscheide. 

Sowohl die Literatur als auch das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und 

Integration empfehlen zur rechtlichen Absicherung des Verfahrens den Erlass einer Satzung. 

Gemäß dem Schreiben des Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und In-

tegration vom 07.07.2020 (Az.: B1-1414-11-17) können Bürgerentscheide unter Beachtung 

der gebotenen Schutzmaßnahmen als kombinierte Brief- und Urnenabstimmung durchge-

führt werden. Die Durchführung einer kombinierten Brief- und Urnenwahl hat noch keinen 

Einzug in die Literatur und die Mustersatzung gefunden, so dass diese im Dezember 2020 

noch nicht berücksichtigt werden konnte. Nach weitergehenden rechtlichen Analysen und 

Abstimmungen mit dem Innenministerium sieht die Verwaltung eine Anpassung der bisheri-

gen Satzung als erforderlich an. Ohne die eingefügten Änderungen berücksichtigt der Sat-

zungstext wesentliche Elemente dieser Art der Durchführung nicht. So werden neben der 

Versendung der Abstimmungsscheine und Abstimmungsunterlagen von Amts wegen an die 

stimmberechtigten Personen z. B. auch die Regelungen zur Einrichtung der Stimmbezirke 

und der Auszählung geändert. 

 

Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

  ☐ ja, positiv 

  ☐ ja, negativ 

  ☒ nein 
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Auswirkung auf den Haushalt: 

Keine durch den Satzungsbeschluss. 

 

II. Beschlussvorschlag: 

Dem Kreis- und Strategieausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen: 
 
Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen: 
 

1. Die Satzung über die Durchführung von Bürgerbegehren im Landkreis Ebers-

berg wird in der vorliegenden Fassung beschlossen. 

 

2. Die Satzung ist Teil des Beschlusses. 

 

gez. 
 
 
Michael Ottl 


